
Auszug aus Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung 
Alle Gräber haben eine Mindestruhezeit von 25 Jahren (bei Bestattung vor Februar 2022: 30 Jahre).  
Bei einigen Grabarten ist eine Verlängerung der Ruhezeit auf  Antrag möglich.  
Hier finden Sie eine Übersicht über unser Grabangebot: 
Grabart	 Kosten	 Pflege	 Verlängerbar	 Mehrfachgräber 
Reihengrabstätte (Sarg)	 675 €	 durch Angehörige	 nein	 nicht möglich 
Wahlgrabstätte (Sarg)	 1.150 €	 durch Angehörige	 ja	 möglich 
Kinderwahlgrabstätte	 350 €	 durch Angehörige	 ja	 möglich 
Urnen-Reihengrabstätte	 550 €	 durch Angehörige	 nein	 nicht möglich 
Urnen-Wahlgrabstätte	 800 €	 durch Angehörige	 ja	 möglich 
Rasenwahlgrab (Sarg)	 1.900 €	 pflegefrei	 ja	 möglich 
Urnen-Rasenwahlgrab	 1.300 €	 pflegefrei	 ja	 möglich 
Urnengrab (Gemeinschaftsdenkmal)	 1.550 €	 pflegefrei	 nein	 nicht möglich 
Urnen-Reihengrab (am Baum)	 1.550 €	 pflegefrei	 nein	 nicht möglich 
Urnen-Familiengrabanlage am Baum	 6.250 €	 pflegefrei	 ja	 umfasst 6 Gräber 
Grab für Sternenkinder	 0 €	 pflegefrei	 ja	 möglich 

Weitere Gebühren: Nutzung der Kapelle: 150 €; Genehmigung eines Grabmals: 40-50 € (je nach Art) 
Die vollständigen Ordnungen finden Sie online unter: 
www.kirchenregion-soehlde.de/gemeinden/nettlingen/friedhof-nettlingen. 
Wir sind für Sie da! Friedhofsverwaltung im Pfarramt Söhlde: Tel. 05129 / 223, Mail: kg.soehlde@evlka.de 
	  Sprechzeiten: Di. 9-12 und 17-18 Uhr
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